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Statuten Wandergrüppli Alperösli 
 
Änderungshinweis Punkt III. Revisor:in eingefügt 
 
 
I. Der Verein Wandergrüppli Alperösli ist ein nicht gewinnorientierter Verein. Er dient 

der Freizeitgestaltung der Mitglieder:innen. 
 
II. Grundsätzlich sind die Projekte des Vereins selbsttragend. Der Verein finanziert sich 

durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Der Mitgliederbeitrag wird durch die GV auf 
Empfehlung des Präsidenten / der Präsidentin festgesetzt. 

 
III. Organe des Vereins 

I. Präsident:in Repräsentiert den Verein gegen aussen und führt durch die GV. 
II. Aktuar:in Führt die Finanzen des Vereins und führt die Mitgliederliste 
III. Revisor:in Der Revisor oder die Revisorin erstellt für die nächste 

Generalversammlung einen kurzen Revisionsbericht. Er oder sie berichtet, ob 
die Buchhaltung nach kaufmännischen Grundsätzen korrekt geführt ist und ob 
es andere relevante Dinge gibt, die die Generalversammlung wissen sollte. 

IV. Fähnrich:in Ist dafür verantwortlich, dass der Vereinswimpel an offiziellen 
Vereinsanlässen zur Schau gestellt wird. Der Fähnrich wird an jeder GV 
ausgelost und bleibt bis an der nächsten GV im Amt, sofern er an mindestens 
einem Anlass den Vereinswimpel repräsentiert hat. Ansonsten bleibt er für ein 
weiteres Vereinsjahr im Amt. Alle Mitglieder können für das Amt ausgelost 
werden (auch in Abwesenheit). Der Fähnrich wird bei jedem Anlass, an dem er 
den Fahnen trägt, mit einem Getränk pro Tag entlohnt, vorzugsweise ein Bier. 
Wird der Fähnrich vertreten, bekommt seine Stellvertretung das Getränk. 

V. Vorstand: Besteht aus Präsidenten und Aktuar und allenfalls weiteren 
gewählten Mitgliedern. Der Vorstand besteht aus maximal fünf Mitgliedern. 
Der Vorstand organisiert die GV und lädt dazu ein. 

VI. Mitglieder:innen Es gibt Aktiv- und Passivmitglieder:innen.  
 
IV. Einmal jährlich findet eine GV statt. Sie bestimmt den Mitgliederbeitrag, wählt die 

Organe des Vereins und bestimmt über die Aufnahme von neuen Mitglieder:innen. 
Ehrenmitglieder:innen sind Personen, welche sich dem Verein verdient gemacht 
haben und werden durch die GV bestimmt. Die Ehrenmitglieder sind vom 
Mitgliederbeitrag befreit. 

 
V. Der Verein kann durch die GV mit einfacher Mehrheit aufgelöst werden. Die 

Auflösungsversammlung bestimmt über die Verwendung des Vereinsvermögens. 
 
 

 
 

 
 
 


